
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

18/SVV/0806

öffentlich
Betreff:
Verwendung der Mittel aus dem Sachaufwand des Ortsteiles Golm für das Jahr 2019

Erstellungsdatum 29.10.2018
Eingang 922: 30.10.2018

Einreicher: Dr. Saskia Ludwig, Ortsvorsteherin

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

15.11.2018 Ortsbeirat Golm X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Die finanziellen Mittel für das Jahr 2019 aus dem Sachaufwand des Ortsteiles Golm zur Förderung des 
örtlichen Gemeinschaftslebens werden wie folgt bereitgestellt:

1. Ortsteilzeitung 01/2019 1.612,63 €
2. Lesungen vom Literaturclub Golm     400,00 €
3.   Seniorensommerfest 06/2019     500,00 €
4.   Ehrungen und Jubiläen 1.500,00 €
5.   Dorffest am 31.08.2019 zur 730 Jahrfeier 3.900,00 €
6.   Festschrift zur 730 Jahrfeier Golm ( Inhalt/Layout/Druckkosten)       1.000,00 €
7.   Seniorenweihnachtsfeier 12/2019      500,00 €
8.   Ortsteilzeitung 02/2019                      1.612,63 €
9.   SG Grün-Weiß e.V. -  Weihnachtsfeier/Sommerfest                      1.000,00 €
 10. SG Grün-Weiß e.V. -  Investitionen                                   3.000,00 €
11. Erweiterung Internetseite   500,00 €
12. Internet Provider                  200,00 €
13. Betreuungskosten Internet                   600,00 €
14. Updates Internet                  400,00 €
15. Reinigung Gemeinderaum    480,00 €

gez. Dr. Saskia Ludwig
Ortsvorsteherin
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Zuwendungsanträge werden zur sachlichen und formellen Prüfung beim Büro der 
Stadtverordnetenversammlung eingereicht, untersetzt mit Angabe des Durchführungszeitraumes, des 
Finanzierungsplanes und der Höhe gemäß § 46 (4) der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf).


